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Präambel: 
 
Die folgenden 9 Paragrafen sind die Grundlage für die Erlaubnis Hunde auf die Golfrunde im Golf-Club Konstanz 
e.V. mitzunehmen. Sie zu beachten ist die Grundvoraussetzung dafür, dass Hunde auf die Golfrunde mitdürfen. 
Bei Verstößen behält sich der Golf-Club Konstanz e.V. das Recht vor, die Mitnahme des Hundes auf die Golfrunde 
zu verbieten. 
 

§ 1 Die Mitnahme von Hunden setzt voraus, dass der Hund und der Hundebesitzer den Anforderungen für eine 
ungestörte Runde erfüllen. Eine Golfrunde ist für den Hund eine Strapaze, da von ihm für 4-5 Std. Gehorsam und 
Disziplin gefordert sind. Eine Ausbildung zum „Golfbegleithund“ wird empfohlen. Hinweise zur Ausbildung zum 
„Golfbegleithund“ sind im Internet zu finden. Bitte geben Sie bei der Bezahlung des Greenfees an, dass Sie Ihren 
Hund mit auf die Runde nehmen. Sie sollten sicherstellen, dass Ihre Flight Partner keine Probleme durch die 
Mitnahme ihres Hundes haben. 

 § 2 Der Hund muss angeleint geführt werden. Der Hund darf die Greens und die Bunker nicht betreten.  

§ 3 Die Mitnahme von Hunden ist bei Turnierspielen auf dem Platz nicht erlaubt.  

§ 4 Grundsätzlich gibt es keine zeitlichen oder saisonalen Einschränkungen. Wir bitten die Hundebesitzer 
jedoch, die hochfrequentierten Startzeiten an Sonn- und Feiertagen um die Mittagszeit wenn möglich zu 
meiden und auf die Randzeiten auszuweichen.	

§ 5 Die Golfer müssen die Hinterlassenschaften des Hundes aufsammeln. 
 
§ 6 Der Spielfluss darf durch das Mitführen eines Hundes nicht beeinträchtigt werden. 
 
§ 7 Das Golfbag bzw. Trolley samt daran angeleintem Hund muss mit ausreichendem Sicherheitsabstand zum 
Schwungbereich der Golfschläger und weit abseits der Flugbahn der Golfbälle abgestellt sein. 
 
§ 8 Hunde dürfen weder für unerwartete Geräusche noch für überraschende Bewegung sorgen. 
 
§ 9 Trinken ist für Hunde genauso wichtig, wie für den Menschen und somit ist für ausreichend Wasser auf der 
Runde für den Hund zu sorgen 
 
 
Wir wünschen Ihnen ein schönes Spiel und für uns alle eine angenehme Runde mit ihrem Hund! 
 


